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Norm

AuslBG §4 Abs1;

AVG §37;

AVG §45 Abs3;

VwGG §42 Abs2 Z3 litc;

Rechtssatz

Die belangte Behörde hat dem antragstellenden Arbeitgeber im Rahmen des Parteiengehörs (§ 45 Abs 3 AVG)

Gelegenheit zur Stellungsnahme zu ihrer o<enbar vertretenen Ansicht zu geben, der beantragte Ausländer komme

wegen des fehlenden Quali>kationsnachweises für die zu besetzende Arbeitsstelle nicht in Betracht (Die Begründung

des angefochtenen Bescheides hatte sich in der Feststellung erschöpft, daß der für den beantragten Ausländer für die

Beschäftigung als Kellner erforderliche Quali>kationsnachweis nicht vorgelegt habe werden können, wobei die

belangte Behörde nicht angegeben hatte, welcher Art der Quali>kationsnachweis hätte sein sollen. Damit ist aber noch

nicht gesagt, daß der beantragte Ausländer nicht den für den in Rede stehenden Arbeitsplatz - der schon laut

Antragstellung auf eine spezielle Tätigkeit im Rahmen einer Auftragserfüllung des antragstellenden Arbeitgebers bei

ausländischen Botschaften gerichtet war - notwendigen Anforderungen entsprochen hätte).
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